
1. Einlass und Ankunft der Kinder:  

Ankunft:


• Staffelung der Klassen, Nutzung aller Eingänge, eine Vermischung der Klassen ist zu vermeiden

• Die Eltern geben ihre Kinder am jeweiligen Eingang ab. Ein Betreten des Schulhofs ist den Eltern 

nicht gestattet.

• Es stellen sich die Klassenlehrer und -lehrerinnen in die Nähe des Eingangs.
















7:30 Uhr Klasse 1a Klasse 1b Klasse 1d

Eingang/Treppenhaus Großes Tor/ T.haus A Großes Tor/ T.haus B Großes Tor/ T.haus C

7:45 Uhr Klasse 1c Klasse 2c Klasse 2b

Eingang/Treppenhaus Großes Tor/ T.haus A Kleines Tor/ T.haus C Kleines Tor/ T.haus B

8:00 Uhr Klasse 2a Klasse 2d Klasse 3a

Eingang/Treppenhaus Kleines Tor/ T.haus A Kleines Tor/ T.haus C Kleines Tor/ T.haus B

8:15 Uhr Klasse 3b Klasse 3c Klasse 4a

Eingang/Treppenhaus Kleines Tor/ T.haus A Kleines Tor/ T.haus B Großes Tor/ T.haus C

8:30 Uhr Klasse 4b Klasse 4c

Eingang/Treppenhaus Großes Tor/ T.haus A Großes Tor/ T.haus B
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• Sollten Kinder deutlich früher da sein (z.B. 7:45 Uhr statt 8:30 Uhr) können die Kinder mit ihrem 
Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin aufs Zimmer gehen. Kurz vor dem Zeitpunkt des Einlasses 
kommen die Klassenlehrer/die Klassenlehrerinnen mit den Kindern, die bereits da sind, in die 
Nähe des Eingangs.


• Die Fachlehrer/-lehrerinnen koordinieren eventuelle Nachzügler und schicken sie eigenständig 
hoch.


• Kinder, die im Frühhort sind, werden vom Hort auf den Hof geschickt (außer die Klassen 2c und 
2d => direkt ins Klassenzimmer) oder ins Erdgeschoss (Klasse 3). 


• Ablauf des Schulbeginns wird solange beibehalten, bis sich die Schüler und Schülerinnen daran 
gewöhnt haben. 


2. Unterrichtszeiten:


3. Betreuung/Unterricht 


• Eine Befreiung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht aufgrund eines erhebli-
chen gesundheitlichen Risikos ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vor-
zulegen. Die betroffenen Schüler erhalten dann ein Angebot für häusliche Lernzeit.


• Die Kinder werden regelmäßig über hygienische Verhaltensweisen belehrt.

• Klassenleiterunterricht 

• Die Fächer Werken, Kunst, Musik usw. können durch den Klassenlehrer durchgeführt werden

• Vor Beginn der 1. Unterrichtsstunde und müssen sich die Kinder die Hände waschen.

• Das Tragen einer Maske ist im Unterricht optional.

• Die Türen der Klassenzimmer bleiben offen.

• Die Klassenzimmer müssen regelmäßig gelüftet werden (Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten 

für ca. 3 Minuten).

• Fensterbereiche beim Lüften nicht unbeaufsichtigt lassen

• Klassen dürfen nicht gemischt werden.

• Die Garderoben bleiben geschlossen.

• Die Glastüren in den Treppenaufgängen bleiben offen.

• Während der Bewegungspause dürfen Spielsachen verwendet werden, sofern gesichert ist, 

dass keine Kinder aus anderen Klassen damit in Berührung kommen.

• Kinder, die Symptome haben, werden ins Zimmer 17 gebracht und die Eltern werden informiert. 

Diese müssen den Gesundheitszustand durch einen Kinderarzt abklären lassen. Der Tisch und 
der Stuhl des Kindes muss desinfiziert werden.


1a, 1b, 1c, 1d 2c, 2b 2a, 2d, 3a 3b, 3c, 4a 4b, 4c

7:45 Uhr - 8:30 Uhr 8:00 Uhr - 8:45 Uhr 8:15 Uhr - 9:00 Uhr 8:30 Uhr - 9:15 Uhr 8:45 Uhr - 9:30 Uhr

Frühstückspause: 15 Minuten

8:45 Uhr - 9:30 Uhr 9:00 Uhr - 9:45 Uhr 9:15 Uhr - 10:00 
Uhr

9:30 Uhr - 10:15 
Uhr 

9:45 Uhr - 10:30 
Uhr

Hofpause: 15 Minuten

9:45 Uhr - 10:30 
Uhr

10:00 Uhr - 10:45 
Uhr

10:15 Uhr - 11:00 
Uhr

10:30 Uhr - 11:15 
Uhr

10:45 Uhr - 11:30 
Uhr

Bewegungspause: 10 Minuten im Klassenzimmer

10:40 Uhr - 11:25 
Uhr

10:55 Uhr - 11:40 
Uhr

11:10 Uhr - 11:55 
Uhr

11:25 Uhr - 12:10 
Uhr

11:40 Uhr - 12:25 
Uhr

Für die Klassen 3a - 4c 
Hofpause: 15 Minuten

12:10 Uhr - 12:55 
Uhr

12:25 Uhr - 13:10 
Uhr

12:40 Uhr - 13:25 
Uhr



• Die Klassenzimmer werden regelmäßig gereinigt.

• Abstand zwischen Lehrertisch und erster Reihe mind. 1,5 m 


4. Sport: 


• Aufgrund der Umstände findet kein Sportunterricht statt. 

• Stattdessen werden Bewegungsangebote im Freien durchgeführt.


5. Musik:


• Lüftung aller 15 Minuten

• Beim Singen sollte mind. 3 Meter Abstand zur nächsten Person gehalten werden.

• Die Dauer des Singens sollte 15 Minuten nicht überschreiten

• Alle Instrumente müssen  - nach dessen Verwendung – desinfiziert werden.


6. Spielpausen/Hofpausen: 


• Die Spielpausen finden im Klassenzimmer statt.

• Während der Hofpause besteht Maskenpflicht.

• 15 Minuten

• Staffelung entsprechend der Unterrichtszeiten

• Ausgang = Eingang


7. Essenspause:


• Die Kinder waschen sich vor dem Essen die Hände.

• Die Kinder essen in den zugeteilten Räumen. Die Lehrperson, welche in der letzten Stunde in 

der Klasse ist, begleitet die Kinder in den Speiseraum und betreut sie bis zur Essenszeit. Kinder, 
die nicht bestellt haben und nicht nach dem Unterricht nach Hause gehen dürfen, nehmen bitte 
ihre Brotbüchse mit. 


8. Essenszeiten der Klassen 1 bis 4


Zeit Klasse Speiseraum

11:20 Uhr - 11:35 Uhr 1a Rechter Speiseraum

11:25 Uhr - 11:40 Uhr 1b Linker Speiseraum

11:30 Uhr - 11:45 Uhr 1d Werkenraum 2

11:40 Uhr - 11:55 Uhr 1c Linker Speiseraum

11:45 Uhr - 12:00 Uhr 2c Rechter Speiseraum

11:50 Uhr - 12:05 Uhr 2b Werkenraum 2

11:55 Uhr - 12:10 Uhr 2a Linker Speiseraum

12:00 Uhr - 12:15 Uhr 2d Rechter Speiseraum

12:55 Uhr - 13:10 Uhr 3a Rechter Speiseraum

13:10 Uhr - 13:25 Uhr 3b Linker Speiseraum

13:15 Uhr - 13:30 Uhr 3c Rechter Speiseraum

13:25 Uhr - 13:40 Uhr 4a Werkenraum 2

13:30 Uhr - 13:45 Uhr 4b Linker Speiseraum

13:35 Uhr - 13:50 Uhr 4c Rechter Speiseraum



9. Toilettenaufsichten: 


• Die Kinder tragen Masken und verwenden das Ampelsystem.

• Eine Aufsicht ist daher nicht erforderlich.

• Die Kinder sollten die Pausen nutzen, um auf Toilette zu gehen.

• Kinder, die aus einer Klasse sind, dürfen gemeinsam auf die Toilette gehen.


10. Elterngespräche:


• Elterngespräche können durchgeführt werden.

• Die Elterngespräche sind vorher schriftlich oder telefonisch anzumelden.

• Das Betreten des Schulhofs ist nur nach vorheriger Erlaubnis und in Begleitung des jeweiligen 

Lehrers bzw. der jeweiligen Lehrerin gestattet.

• Die Eltern haben sich beim Betreten der Schule unverzüglich die Hände gründlich zu waschen 

oder zu desinfizieren.

• Die Namen der Eltern werden im Sekretariat hinterlegt mit Uhrzeit des Gesprächs.

• Es sind folgende Hygienevorgaben einzuhalten:


• Während des Gesprächs werden Masken getragen.

• Die teilnehmenden Personen halten einen Abstand von 1,50m ein.

• Der Raum wird gut gelüftet.

• Nach dem Gespräch werden benutzte Flächen gereinigt.

• Ein Austausch von Stiften oder Ähnlichem sollte vermieden werden.


11. Zusammenkünfte


• Bei Besprechungen/Konferenzen/Weiterbildungen besteht Maskenpflicht. Es sollte der Min-
destabstand von 1,5 m unbedingt eingehalten werden.


• Um das Infektionsrisiko gering zu halten, muss im Lehrerzimmer eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden.


12. Allgemeines:


• Die Schule darf nicht durch Personen betreten werden:

o die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder Symptome (Husten, Fieber, Durch-

fall, Erbrechen) erkennen lassen, die darauf hinweisen.

o innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person persönlichen Kontakt hatten, es sei denn, dass dieser Kontakt in Ausübung 
eines Berufes im Gesundheitswesen oder in der Pflege unter Wahrung der berufstypi-
schen Schutzvorkehrungen stattfand 


• Zeigen Schüler an mehr als zwei Tagen hintereinander Symptome, die auf SARS-CoV-2 hin-
weisen, ist der Zutritt erst zwei Tage nach letztmaligen Auftreten der Symptome gestattet.


• Wer die Schule betritt, hat sich unverzüglich die Hände gründlich zu waschen oder zu desinf-
zieren.


• Kinder, die ihre Ferien in einem Risikogebiet verbracht haben, melden dies bitte sofort dem 
zuständigen Klassenlehrer/der zuständigen Klassenlehrerin. 


Die Vorgaben des sächsischen Staatsministeriums sind für uns bindend. Der Hygieneplan wird 
fortlaufend aktualisiert. Der Hygieneplan erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


